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Beratungsgang: 

Planungs-, Bau- und Umweltausschuss 20.01.2016 
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Betreff: 10. Änderung des Bebauungsplanes "Nord-West" im Ortsteil 

Darfeld im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Baugesetzbuch 

(BauGB) 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 BauGB sowie Beschluss zur 

öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 

FD/Az.: IV/621.41 
 

 

Produkt: 53/09.001 Räumliche Planung und Entwicklung 
 

 

 

Bezug:  
 

 

Finanzierung: 

Höhe der tatsächlichen/ voraussichtlichen Kosten:  ca. 800 € 
 

Finanzierung durch Mittel bei Produkt:   

Über-/ außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von:    

Finanzierungs-/ Deckungsvorschlag:   
 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Das Verfahren zur 10. Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ wird im beschleunig-
ten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 BauGB für das Gebiet, das dem der Sitzungsvorlage Nr. IX/319 unmaßstäblichen, 
beigefügten Planentwurf zu entnehmen ist, beschlossen. Dieser Plan ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 
Gemäß § 13a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 und § 3 Abs. 2 BauGB wird die 
öffentliche Auslegung der Planunterlagen beschlossen. 
 
Dieser Beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB in Verbindung mit § 13a Abs. 3 Nr. 
1 und 2 BauGB ortsüblich bekannt zu machen. 
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Sachverhalt: 

 
Ein Bauherr möchte das letzte verfügbare Grundstück mit einem Einfamilienhaus bebau-
en. Das Grundstück hat einen schmalen Zuschnitt. Für die Planung des Bauherren ist es 
daher erforderlich, die Baugrenzen zu erweitern und die Errichtung einer Garage außer-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche zu ermöglichen. Zudem soll die Traufhöhe auf 
maximal 5 m und die Dachneigung auf 45° erhöht werden. Die Festsetzungen des Bau-
ungsplanes „Nord-West“ lassen diese Form der Bebauung nicht zu. 
 

Der Antrag des Architekten ist als Anlage I beigefügt. Die Lage des Grundstückes ist aus 

dem als Anlage II beigefügten Auszug aus dem Liegenschaftskataster zu entnehmen. 
 
Da es auch für die Nachbarbebauung mehrfach Anträge auf Änderung der Baugrenzen 
und der Firstrichtung gegeben hat, wird nunmehr der Änderungsbereich auf die Bebau-
ung zwischen dem „Burloer Weg“ und der „Straße von Parné“ ausgeweitet. 
 
Die 10. Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West“ im Ortsteil Darfeld bezieht sich da-
her auf die Grundstücke Gemarkung Darfeld, Flur 2, Flurstücke Nr. 659 bis 667 und 704 
bis 706. Die Grundstücke im Änderungsbereich sind südlich, östlich und nördlich der 
Straße „Burloer Weg“ sowie westlich der „Straße von Parné“ gelegen. Die Abgrenzung 

des Änderungsbereiches ist aus dem als Anlage III beigefügten Auszug aus dem Liegen-
schaftskataster zu entnehmen. 
 
Für diesen Bereich wird eine Baugrenze in einem Abstand von 3 m zur Straßenbegren-
zungslinie der angrenzenden Erschließungsstraße neu festgesetzt und die Firstrichtung 
freigegeben. 
 
Für den Änderungsbereich wird zudem die festgesetzte Traufhöhe von maximal 4,00 m 
auf maximal 5,00 m erhöht und die zulässige Dachneigung von 35°- 42° auf 35°- 45° an-
gehoben. Die textlichen Festsetzungen werden ersatzlos gestrichen. 
 
Der Bauherr hat die Planung den direkt angrenzenden Nachbarn vorgestellt und von 
ihnen eine Einverständniserklärung eingeholt. Die Eigentümer im Änderungsbereich wer-
den im Verfahren beteiligt. 
 
Diese Änderung ist nicht im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB möglich. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes kann letzlich die Bebauung des letzten in 
diesem Bereich zur Verfügung stehenden Grundstückes realisiert werden. Bei der 
Durchführung dieser Änderung handelt es sich daher um eine Maßnahme der 
Innenentwicklung. 
 
Der Bebauungsplan „Nord-West“ wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB 
entsprechend geändert. 
 
Aufgrund der Größe der zulässigen Grundfläche im Änderungsbereich von weniger als 
20.000 qm ist das beschleunigte Verfahren gem. § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB hier 
anwendbar. Darüber hinaus finden die Vorschriften des § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB 
Anwendung. Demnach gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung oder Änderung des 
Bebaungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
 
Durch die Änderung des Bebauungsplanes wird nicht die Zulässigkeit von Vorhaben 
begründet, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung nach dem Gesetz 
über die Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Weiterhin bestehen keine 
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Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter. 
 
Der Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und Planzeichnungen, 

ist der Sitzungsvorlage als Anlage IV beigefügt. Das Artenschutzgutachten wird derzeit 
erstellt und in der Sitzung nachgereicht.  
 
Zur Einleitung des Verfahrens ist nunmehr der Aufstellungsbeschluss gemäß § 13a 
BauGB zu fassen und die öffentliche Auslegung gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 in Ver-
bindung mit § 3 Abs. 2 BauGB zu beschließen. 
 
 
Im Auftrage:    Im Auftrage:   Kenntnis genommen: 
 
 
 
 
 
       Brodkorb                                             Roters                        Gottheil 
 Fachdienstleiterin                         Fachbereichsleiterin       Bürgermeister 
 
 

 
 
 
 

Anlage(n): 

 
Anlage I: Antrag des Bauherrn 
Anlage II: Auszug aus dem Liegenschaftskataster 
Anlage III: Abgrenzung des Änderungsbereiches 
Anlage IV: Satzungsentwurf, bestehend aus Satzungstext, Begründung und 
Planzeichnungen  
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